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33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §19;

BewG 1955 §6 Abs1;

BewG 1955 §64 Abs1;

BewG 1955 §8;

Rechtssatz

Selbst wenn ein Schadenseintritt innerhalb der Garantiezeit gewiss erscheint (und somit im Sinn der Argumentation

des Steuerp ichtigen ein "Serienschaden" vorlag), besteht doch bis zur konkreten Geltendmachung dieser Schäden

durch die Abnehmer ein Schwebezustand, der nach § 6 Abs 1 iVm § 8 BewG der Berücksichtigung der als

Gewährleistungsrückstellungen gebildeten Beträge bei der Einheitswertermittlung des Betriebsvermögens

entgegensteht.
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